bis 100.000 kWh/Jahr mit Standardlastprofil
E1 Erste Energie ist eine Marke der First Energy AG Niederlassung Osterreich (=Vertragspartner)
Bitte fullen Sie dieses Formular komplett in Blockschrift aus und senden Sie es per Post oder E-Mail

Stromliefervertrag Antrag fur E1 Erste Energie ™ 'I

an First Energy AG Niederlassung Osterreich. ERSTE ENERGIE
Kl Kundendaten & Lieferanschrift

O Frau [JHerr [ Firma Titel Firmenname

Vorname uib ATU

r’\ll:r%g- Telefon

StraBe Geburtsdatum

Haus-Nr. Stiege Stock Tar E-Mail

(unbedingt auszuftllen bei Kommunikation & Rechnung per E-Mail)
PLZ Ort Kontaktart: [ ] Kommunikation & Rechnung per E-Mail
[] Kommunikation & Rechnung per Post

n Rechnungsanschrift (Falls abweichend von Kundendaten/Lieferadresse)

StraBe Haus-Nr. Stiege Stock Tar
PLZ Ort Ansprechpartner
KX Produkt
E1-SMART
Service Gebuhr Grundgebuhr** )
cUkWh 2,99 Euro / Monat 4,99 Bindung 12 Monate

*Aufschlag auf den EPEX Spot gem. Preisblatt, netto exkl. USt. **netto exkl. USt.

E¥] B Lieferantenwechsel oder |[FT] M Neubezug

Sie beziehen fur Ihr derzeitiges Zuhause bereits Strom von einem Sie ziehen an eine neue Adresse, wo entweder noch kein Stromliefervertrag
anderen Energielieferanten und méchten jetzt zu E1 wechseln. abgeschlossen wurde oder derzeit noch ein anderer Vertragsnehmer gemeldet ist.

Der Lieferantenwechsel erfolgt zum
frihestmdglichen Zeitpunkt, welcher in

N einem gesonderten Schreiben mitgeteilt wird. . ° . .
Zahlernummer 9 ¢ Lieferbeginn (nur bei Neubezug)

I Anlagedaten

Derzeitiger Lieferant (nur bei Lieferantenwechsel)

ATO0 0

kWh
Zahlpunktbezeichnung 1 (33 Stellen) — auf Ihrer Jahresabrechnung zu finden Jahresverbrauch 1
ATO00 0 KWh
Zahlpunktbezeichnung 2 (33 Stellen) — auf lhrer Jahresabrechnung zu finden Jahresverbrauch 2

KA Zahlungsmodalititen

Zahlungsart (monatlich)

IBAN [] SEPA-Lastschriftmandat ] Uberweisung
Nach-

Vorname name

Ort/Datum Unterschrift Kontoinhaber

Ich erméchtige die First Energy AG Niederlassung Osterreich widerruflich, die Teilzahlungs- und Rechnungsbetrdge bei Félligkeit zulasten meines Kontos einzuziehen. Damit ist auch meine kontofiihrende Bank erméchtigt, die
Lastschriften einzuldsen, wobei fiir diese keine Verpflichtung zur Einldsung besteht, insbesondere dann nicht, wenn mein Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist. Ich habe das Recht, innerhalb von acht Wochen
ab dem Zeitpunkt der Kontobelastung ohne Angabe von Griinden die Riickbuchung bei meiner Bank zu veranlassen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Glaubigeridentifikationsnummer AT33ZZZ00000066854
First Energy AG Niederlassung Osterreich, Dietrichgasse 27/3.0G, 1030 Wien.

Auftragserteilung

Hiermit beauftrage ich die First Energy AG Niederlassung Osterreich (nachstehend ,FE“) mit der Lieferung von Strom an allen Zahlpunkten, die an der vorgenannten Lieferanschrift/Verbrauchsstelle der Sparte Strom zugeteilt

sind. Ich bevollmachtige FE zur Vornahme samtlicher MaBinahmen und Abgabe aller Erklarungen sowie zur Weitergabe obiger Daten gegentiber Dritten (z.B. Netzbetreibern, Energieversorgern), die zur Durchfihrung dieses

Vertrages inklusive der Vereinbarung des Vorleistungsmodells mit dem zustdndigen Netzbetreiber zur gemeinsamen Abrechnung der Entgelte gemaB Ziffer 5.4. der AGB und der damit im Zusammenhang stehenden Leistungen,

insbesondere des Wechsel- bzw. Anmeldeprozesses notwendig oder zweckmaBig sind. Ich bestétige mit meiner Unterschrift den Erhalt des ,Informationsblatts Datenschutz* und der ,Allgemeinen Geschéftsbedingungen

f:SEtromh)“ (AEB), rgjie inteé;raler }/ertragsbestandteil sind. Anderungen, Ergdnzungen oder Abweichungen von den zum Vertragsabschluss giiltigen AGB und/oder vom Text dieses Antragsformulars durch den Kunden sind far
nicht zu beachten und ungltig.

I:‘ Hiermit bestatige ich, dass ich bei Vertragsabschluss das Tarifblatt von meinem Kundenberreuer erhalten habe.

4

Ort/Datum Unterschrift (Anschlussinhaber/Bevollmachtigter Vertreter)

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, diesen Vertrag innerhalb von 14 Tagen ab Vertragsabschluss zu widerrufen. Dazu gentigt ein formloses, unbegriindetes Schreiben per Post oder E-Mail (First Energy AG Niederlassung
Osterreich, DietrichstraBe 27/3.0G, 1210 Wien, info@erste-energie.at), aus dem Ihr Wille zum Riicktritt eindeutig hervorgeht. Sie kdnnen dafiir das auf unserer Website, www.erste-energie.at, abrufbare Widerrufsformular
verwenden, welches jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist ist es ausreichend, dass Sie Ihre diesbeziigliche Erklarung rechtzeitig vor Ablauf der Frist absenden.

Datenschutz: Ich stimme zu, dass meine Daten (Name, Liefer- und Rechnungsadresse, E-Mail Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Produkt- und
Vlerbrauchsdaten) von der FE AG gespeichert und wahrend sowie bis zu drei Jahre nach Beendigung meines Vertragsverhéltnisses mit der FE AG fiir die
Ubermittlung von produktspezifischen Informationen und Werbesendungen im Zusammenhang mit Energieprodukten und Energiedienstleistungen der
FE AG per Post, E-Mail oder Telefon verwendet werden. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

Stand: 20210909

Vertriebspartner-Nummer

E1 Erste Energie ist eine Marke der Kontakt
First Energy AG Niederlassung Osterreich Kostenlose Hotline 0800 998 888

Dietrichgasse 27/3. OG E-Mail kontakt@erste-energie.at
1006 Wien www.erste-energie.at



4,99

12 Monate

2,99


Informationsblatt zum ,Stromliefervertrag Energie E1 Erste Energie”

Dieses Informationsblatt entspricht der Informationsverpflichtung der Energielieferanten gegeniiber Endverbrauchern tiber die wesentlichen Vertragsinhalte des, Lie-
fervertrages Elektrische Energie” gemaR Elektrizitatswirtschafts- und -organisationsgesetz (EIWOG 2010) §80 (4) und §82 (2).

Ihr Energielieferant: First Energy AG Niederlassung Osterreich, Dietrichgasse 27/3. OG, 1030 Wien, Tel.: 0800 988 888; E-Mail: kontakt@erste-energie.at

Informationen zu Vertragsdauer, Bedingungen fiir eine Verlangerung und Beendigung der Leistungen und des Vertragsverhéltnisses, sowie zu Rucktrittsrechten
finden Sie in den aktuell gultigen Allgemeinen Geschéaftsbedingungen (AGB), abrufbar unter www.erste-energie.at und im Tarifblatt Ihres Vertrages. Soweit vertrag-
lich nichts Abweichendes vereinbart wurde, gilt Folgendes: Der Strom-/Gasliefervertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die ordentliche Kiindigung von
Haushalten oder Kleinunternehmen gegeniber dem Lieferanten ist nach dem ersten Vertragsjahr, unter Einhaltung einer Frist von 2 Wochen, jederzeit moglich.
Eine vorzeitige Auflésung des Liefervertrages durch First Energy AG ist im Falle wichtiger Griinde jederzeit moglich. Als Beispiel wird die Nichtleistung einer Zahlung
angefihrt. Der Kunde kann den Liefervertrag vorzeitig auflésen, wenn er die Nutzung der Verbrauchsstelle dauerhaft verandert.

Die Preise und Konditionen, des am Vertrag angedruckten Tarifes, sind im jeweiligen Preisblatt exakt angefiihrt. Dieses wird an den Kunden elektronisch oder posta-
lisch, je nach Praferenz, nach Auftragsannahme der First Energy AG Ubermittelt und kann jederzeit unter kontakt@erste-energie.at angefordert werden.

Fir etwaige Fragen steht lhnen das der Kundenservice von First Energy AG unter der Telefonnummer 0800 988 888 oder per Mail an kontakt@erste-energie.at zur
Verfligung.

Unbeschadet der Zusténdigkeit der ordentlichen Gerichte kdnnen Streit- oder Beschwerdefdlle gemaf3 § 26 Energie-Control-Gesetz der Energie-Control Austria vor-
gelegt werden.

Ein Streitschlichtungsantrag kann schriftlich (E-Mail, Fax, Brief) an die Schlichtungsstelle der E-Control GmbH gerichtet werden: Energie-Control Austria, Schlich-
tungsstelle, Rudolfsplatz 13a, 1010 Wien, Fax: 0124724-900; E-Mail: schlichtungsstelle@e-control.at

Fir Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) gelten insbesondere die Ricktrittsrechte des KSchG.

Versorger letzter Instanz, Grundversorgung: GemaR §77 EIWOG haben Verbraucher i.S. des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und Kleinunternehmen i.S. des § 7 Z 33 EIWOG das
Recht auf Grundversorgung (Versorger letzter Instanz) unter den in den vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen genannten Voraussetzungen.

Rechte der Energieverbraucher: Die mageblichen Vorschriften Gber die Rechte der Energieverbraucher werden von der Europdischen Kommission insbesondere im
Art. 3 und Anhang | der Richtlinie 2009/72/EG festgelegt.

Belehrung Uiber das Rucktrittsrecht von einem im Fernabsatz oder auBlerhalb von Geschaftsraumen
geschlossenen Vertrag gemal3 § 11 FAGG sowie Uber das Rucktrittsrecht gemal3 § 3 KSchG

Fir Geschéfte, welche dem Fern- und Auswartsgeschafte-Gesetz (FAGG) oder dem Konsumentenschutzgesetz (KSchG) unterliegen, gelten folgende Regelungen:
Gemal § 3 Abs 1 KSchG hat der Verbraucher das Recht von einem Haustiirgeschaft und gemal3 § 11 FAGG von einem Fernabsatzvertrag oder von einem auf3erhalb
von Geschaftsraumen geschlossenen Vertrag zuriickzutreten.

Der Verbraucher kann gemaf3 § 11 FAGG von einem auBBerhalb von Geschéaftsraumen geschlossenen Vertrag gemal3 § 3 Z 1 FAGG und einem Fernabsatzvertrag
gemal § 3 Z 2 FAGG zuriicktreten. Hat der Verbraucher seine Vertragserklarung weder in den vom Unternehmer fiir seine geschaftlichen Zwecke dauernd beniitzten
Raumen noch bei einem von diesem daftir auf einer Messe oder einem Markt beniitzten Stand abgegeben, so kann er von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag
gemal § 3 KSchG zurticktreten.

Die Ruicktrittsfrist betrdgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Die Angabe von Griinden ist nicht erforderlich.

Haben wir keine Vertragsurkunde ausgefolgt bzw. sind wir den gesetzlichen Informationspflichten nicht nachgekommen, so verlangert sich die Rucktrittsfrist um 12
Monate.Wenn wir die Urkundenausfolgung/die Informationserteilung innerhalb von 12 Monaten ab dem Fristbeginn nachholen, endet die Riicktrittsfrist 14 Tage nach
dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher die Urkunde/die Information erhalt.

Der Rucktritt ist an keine bestimmte Form gebunden.

Macht der Verbraucher von seinem Riicktrittsrecht Gebrauch, so muss er First Energy AG Niederlassung Osterreich, Dietrichgasse 27/3. 0G, 1030 Wien, Tel.: 0800 988
888; E-Mail: kontakt@erste-energie.at mittels einer eindeutigen Erklarung (z.B. mittels Briefs oder E-Mail) tiber seinen Entschluss, von diesem Vertrag zurtickzutreten,

in Kenntnis setzen. Zur Wahrung der Rucktrittsfrist reicht es aus, dass der Verbraucher die Mitteilung Uber die Ausiibung des Riicktrittsrechts vor Ablauf der Ruick-
trittsfrist absendet.

Muster-Widerrufsformular Energieliefervertrag
Wenn Sie einen Vertrag mit dem Energielieferanten widerrufen wollen, dann senden Sie bitte Folgendes ausgefiillt an:
First Energy AG Niederlassung

Dietrichgasse 27/3. OG, 1030 Wien
Ich widerrufe den von mir am (Datum) abgeschlossenen ,Energieliefervertrag” fur die

Anlagenadresse (PLZ, Ort, Stral3e, Hausnr./Stg./Tr)

Mein Name (Vorname, Nachname)
Ort, Datum Unterschrift (nur bei Mitteilung auf Papier)

Stand: 20210909



Allgemeine Geschéftsbedingungen (AGB) fiir die Strombelieferung von Kunden der First
Energy AG - Niederlassung Osterreich, nachfolgend ,First Energy NL AT mit Standardlast-
profil und einem jahrlichen Konsum von maximal 100.000 kWh.

Gliltig ab 01.03.2020
,Haushaltskunden® sind Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG.

.Kleinunternehmen* sind Unternehmen im Sinne des § 7 Z 33 EIWOG 2010, die weniger als 50 Personen
beschéftigen, weniger als 100.000 kWh/Jahr an Elekirizitét verbrauchen und einen Jahresumsatz oder eine
Jahresbilanzsumme von héchstens 10 Millionen Euro haben.

Alle in diesen AGB verwendeten, personenbezogenen Bezeichnungen wie z.B. ,Kunde" umfassen Frauen und
Ménner gleichermalen.

1. Gultigkeitsbereich

Diese Allgemeinen Stromlieferbedingungen gelten fiir Vertrége tber die Stromlieferung an dem/den im Ver-
tragsangebot angefiihrten Zahlpunkt(en) in Osterreich fiir den Eigenbedarf, welche die First Energy AG NL AT
mit Kunden mit Standardlastprofil abschlieft.

Die Erbringung von Netzdienstleistungen ist nicht Vertragsgegenstand. Der Kunde ist fiir den Abschluss
eines Netzzugangsvertrages mit dem zustdndigen Netzbetreiber und die Einhaltung der Bedingungen selbst
verantwortlich.

2. Vertragsabschluss, Bilanzgruppe, Sicherheitsleistung, Vorauszahlung

2.1. Der Stromlieferungsvertrag kommt in der Regel entweder telefonisch oder durch Ubermittlung eines
Auftrags durch den Kunden und dessen Annahme durch First Energy NL AT innerhalb einer Frist von drei
Wochen oder auch dadurch zustande, dass der Kunde ein schriftliches Vertragsangebot der First Energy
NL AT innerhalb der auf dem Angebot vermerkten Angebotsfrist annimmt. Kunden kdnnen ihren Willen zur
Einleitung und Durchfihrung eines Wechsels auch formfrei auf der Internetseite des First Energy NL AT
(www.erste-energie.at) erklédren.

2.2. Die Belieferung der Verbrauchsstelle(n) des Kunden mit Strom wird von First Energy NL AT unter der
Bedingung veranlasst, dass der Kunde Uber einen giiltigen Netzzugang verfiigt und zum Zeitpunkt des Be-
ginns der vereinbarten Stromlieferung kein Stromlieferungsvertrag fiir die Verbrauchsstelle mit einem an-
deren Unternehmen vorliegt. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, beginnt die Belieferung des Kunden
mit elektrischer Energie durch First Energy NL AT nach Ablauf einer allfélligen Riicktrittsfrist des Kunden,
nach Durchfiihrung des Wechselprozesses und nach MaBgabe der Kiindigungsbedingungen eines allenfalls
bestehenden Vertrages schnellstmdglich.

2.3. Durch Abschluss des Stromlieferungsvertrages wird der Kunde mittelbares Mitglied der Bilanzgruppe
der First Energy NL AT.

2.4. First Energy NL AT ist zur Ablehnung des Vertragsangebots, auch ohne Angabe von Griinden, bis zur
Aufnahme der Belieferung berechtigt bzw. kann den Vertragsabschluss und die Weiterbelieferung des Kunden
von der Hinterlegung einer angemessenen Sicherheitsleistung (zum Beispiel Bankgarantie oder Barkaution)
oder Vorauszahlung abhéngig machen. Letzteres ist nur dann méglich, wenn aufgrund der Vermégensver-
héltnisse des Kunden zu erwarten ist, dass der Kunde seinen Zahlungspflichten nicht oder nicht fristgerecht
nachkommt oder Zahlungsverzug des Kunden vorliegt (z.B. laufendes oder eingeleitetes Mahnverfahren,
Beantragung eines auBergerichtlichen Ausgleichsversuchs oder Insolvenzverfahrens oder bei vorliegender
negativer Bonitétsinformation). Die Hohe der Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung betrégt drei monat-
liche Teilzahlungsbetrdge, jedoch mindestens EUR 250,- bei den Kundengruppen Haushalt und mindestens
EUR 400.- bei der Kundengruppe Kleinunternehmen. Der Kunde hat nach einem Jahr Vertragslaufzeit ab
Erlegung der Sicherheitsleistung Anspruch auf Riickgabe, soweit in diesem Jahr kein Zahlungsverzug des
Kunden eintritt. Bei Zahlungsverzug verldngert sich die Dauer der Sicherheitsleistung um ein weiteres Jahr.
Die Sicherheitsleistung wird zinsbringend, zumindest mit dem iiblichen Zinssatz fiir téglich féllige Einlagen,
angelegt. Wird eine Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung von First Energy NL AT gefordert, hat der Kunde,
unbeschadet der Grundversorgung gema Punkt 10., stattdessen das Recht auf Nutzung eines Zahlgerétes
mit Prepaymentfunktion. Die Installation eines Zahlgerétes mit Prepaymentfunktion richtet sich nach den
jeweiligen Allgemeinen Bedingungen des Netzbetreibers. First Energy NL AT wird die fiir die Einstellung des
Prepaymentzéhlers notwendigen Informationen zeitgerecht an den Netzbetreiber tibermitteln.

3. Erfullung, Bilanzgruppe, Qualitat

3.1. First Energy NL AT wird vertragsgemdh die Einspeisung von elektrischer Energie in das elektrische
System veranlassen (Belieferung). Erfiillungsort ist der technisch geeignete Einspeisepunkt (Einspeise-
punkte) in der Regelzone, in der die Kundenanlage(n) liegt/liegen.

3.2. Mit Vertragsabschluss wird der vertragsgegensténdliche Z&hlpunkt des Kunden jener Bilanzgruppe
zugeordnet, der auch First Energy NL AT angehort.

3.3. Die Qualitét der vom Kunden aus dem Netz abgenommenen elekirischen Energie richtet sich nach der
vom fiir den Z&hlpunkt des Kunden verantwortlichen ortlichen Netzbetreiber zur Verfligung gestellten Qualitét.

4. Laufzeit, Kiindigung, Umzug

4.1. Unbeschadet abweichender Vereinbarungen im Einzelfall wird der Vertrag auf unbestimmte Zeit abge-
schlossen. Der Vertrag kann vom Kunden unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen gekiindigt werden.
First Energy NL AT kann den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von acht Wochen schriftlich oder — sofern
eine aufrechte Zustimmung des Kunden zur elektronischen Kommunikation mit First Energy NL AT vorliegt —
per E-Mail an die vom Kunden zuletzt bekannt gegebene E-Mail-Adresse kiindigen.

Sind Bindungsfristen vertraglich vereinbart, so ist die ordentliche Kiindigung unter Beachtung der vereinbar-
ten Kiindigungsfristen zum Ende der vereinbarten Bindungsfrist, bei Haushaltskunden und Kleinunternehmen
jedenfalls zum Ende des ersten Vertragsjahres und in weiterer Folge jederzeit moglich. Die Kiindigung muss
schriftlich, per E-Mail oder formfrei tiber die Internetseite des First Energy NL AT erfolgen. Eine miindliche
Kiindigung ist ausgeschlossen.

4.2. Kann der Kunde infolge eines Umzugs von der elektrischen Energie keinen Gebrauch mehr machen,
kann er den Vertrag ungeachtet einer Bindungsfrist mit einer Frist von 2 Wochen kiindigen. Zur vorzeitigen
Aufldsung des Vertrages aus wichtigem Grund siehe Punkt 8.

5. Messung, Abrechnung

5.1. Die Messung der Energieentnahme des Kunden fiihrt der ortliche Netzbetreiber mit dessen Messein-
richtungen nach den allgemeinen Verteilernetzbedingungen durch. Auf die Mdglichkeit der Selbstablesung
durch den Kunden wird hingewiesen.

5.2. Die Abrechnung erfolgt in der Regel einmal jahrlich, wobei First Energy NL AT dem Kunden in regelmé-
Bigen Abstanden vorab angemessene Teilbetrége (Akonti) entsprechend dem wahrscheinlichen Verbrauch
in Rechnung stellt. Der Kunde ist berechtigt, eine Zahlung zumindest zehn Mal jéhrlich zu verlangen. Die
Teilbetrage werden sachlich und angemessen auf Basis des Letztjahresverbrauches berechnet und dabei die
aktuellen Energiepreise zu Grunde gelegt. Liegt kein Jahresverbrauch vor, so sind die Teilbetrdge auf Basis
des zu erwartenden Stromverbrauchs, aufgrund der Schétzung des Verbrauchs vergleichbarer Kunden, zu
berechnen. Die der Teilbetragsberechnung zugrundeliegende Menge in kWh wird dem Kunden schriftlich
oder auf dessen Wunsch elektronisch mitgeteilt.

Ergibt die Jahresabrechnung, dass zu hohe oder zu niedrige Teilzahlungsbetrége verrechnet wurden, so wird
das daraus resultierende Guthaben bzw. der daraus resultierende Fehlbetrag bei der Jahresabrechnung gut-
geschrieben bzw. eingefordert. Dariber hinaus erfolgt eine Anpassung der fiir den folgenden Abrechnungs-
zeitraum zu bezahlenden Teilbetrdge. Bei Beendigung des Vertrags werden etwaige Guthaben bzw. Fehl-
betrdge entsprechend dem auf der Rechnung bekanntgegebenen Falligkeitsdatum riickerstattet bzw. féllig.

5.3. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, ist First Energy NL AT unbeschadet weitergehender Ansprii-
che berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Hohe zu verrechnen. First Energy NL AT kann auBerdem den
Ersatz anderer, vom Kunden verschuldeter und First Energy NL AT erwachsener Schaden geltend machen,
insbesondere die notwendigen Kosten zweckentsprechender auBergerichtlicher Betreibungs oder Einbrin-
gungsmaBnahmen, soweit diese in einem angemessenen Verhéltnis zur betriebenen Forderung stehen. All-
féllige Bankriicklaufspesen und dergleichen sind vom Kunden zu bezahlen. Fordert First Energy NL AT den
Kunden erneut zur Zahlung auf, stellt First Energy NL AT die dadurch entstandenen Kosten pauschal gema
dem ,Preisblatt fiir Nebenleistungen® in Rechnung, soweit diese in einem angemessenen Verhaltnis zur be-
triebenen Forderung stehen. Im Falle der Beauftragung eines Rechtsanwalts hat der Kunde die Kosten geméB
dem jeweils giiltigen Rechtsanwaltstarifgesetz und im Falle der Beauftragung eines Inkassobiiros die Kosten
nach Aufwand zu bezahlen, wobei diese nicht tiber den Hochstsétzen der jeweils geltenden Inkassogebihren-
verordnung liegen drfen.

5.4. Wenn dies mit dem Kunden vertraglich vereinbart wurde (z.B. bei Bestellung eines entsprechenden
Stromprodukts), werden die Stromlieferung und die damit verbundenen Netzdienstleistungen (Systemnut-
zung) gemeinsam verrechnet. Fiir diesen Fall bevollméchtigt der Kunde First Energy NL AT, die Netzrech-
nungen fiir Zwecke der gemeinsamen Abrechnung vom zustandigen Verteilernetzbetreiber zu erhalten und
fiir ihn zu bezahlen (Vorleistungsmodell), wobei der Kunde weiterhin Schuldner des Netzbetreibers bleibt
und von diesem unmittelbar zur Zahlung in Anspruch genommen werden kann. Der Kunde zahlt mit schuld-
befreiender Wirkung die Netzentgelte an First Energy NL AT, Teilzahlungen des Kunden gelten anteilig den
Entgelten fiir Energielieferung und fiir das Netz gewidmet. Dadurch werden die Rechte und Pflichten aus dem
Vertragsverhltnis des Kunden mit dem Netzbetreiber nicht beriihrt. Auf Rechnungen, welche die System-
nutzung beinhalten, werden — sofern der Netzbetreiber die Daten rechtzeitig bereitstellt — alle fiir den Kunden
relevanten Informationen angegeben.

5.5. Andern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Preise gemaB Punkt 6., so wird der fiir die
neuen Preise maBgebliche Verbrauch anteilig berechnet, sofern keine abgelesenen Zahlerstdnde vorliegen. In
diesem Fall ist First Energy NL AT berechtigt, die folgenden Teilbetragszahlungen im Ausmaf der Preisénde-
rung anzupassen. Der Kunde wird dariiber entsprechend informiert. Die Rechnung ist binnen 14 Tagen nach
Erhalt der Rechnung im Uberweisungswege spesenfrei zu bezahlen. Dem Kunden stehen als Zahlungsmdg-
lichkeiten die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats oder die Zahlung per Zahlungsanweisung, inklusive
Telebanking/E-Banking, zur Verftigung. Wenn Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt
werden, muss First Energy NL AT den zu viel bezahlten Betrag riickerstatten oder der Kunde den zu wenig be-
rechneten Betrag nachzahlen. Anspriiche auf Richtigstellung sind ldngstens auf den Verbrauch des laufenden
und der drei vorausgegangenen Kalenderjahre beschrénkt, wobei bereicherungsrechtliche Anspriiche von
Haushaltskunden davon unberihrt bleiben.

6. Preise, Preisdnderungen

6.1. Das Entgelt fir die Lieferung von elektrischer Energie richtet sich nach den vereinbarten Preisen. Diese
sind im Produktblatt des vom Kunden bestellten Produkts festgelegt. Der Energiepreis wird angegeben in
Cent pro verbrauchte Kilowattstunde sowie einem etwaigen Grundpreis und einem etwaigen Preis pro be-
anspruchte oder vereinbarte Kilowatt elektrischer Leistung. Die angegebenen Preise sind reine Energiepreise
und beinhalten die Kosten aus der verpflichtenden Zuweisung von Okostrom an First Energy NL AT. Haus-
haltskunden wird der Energiepreis in Vertragsunterlagen auch als Bruttopreis inklusive Umsatzsteuer (derzeit
20 %, Stand 1.3.2020) ausgewiesen. Die Bruttopreise (Preise inklusive Umsatzsteuer) werden kaufmannisch
gerundet auf Euro mit zwei Nachkommastellen. Nicht enthalten ist eine allféllige Gebrauchsabgabe, welche in
manchen Gemeinden auf die Energielieferung anfallt (derzeit max. 6% der Energiekosten, Stand 1.3.2020).
Zusdtzlich wird vom Netzbetreiber die Elektrizitédtsabgabe (derzeit 1,8 Cent/kWh brutto, Stand 1.3.2020) auf
die Energielieferung gemdn Elekirizitdtsabgabegesetz eingehoben. Durch Gesetz oder sonst hoheitlich be-
dingte Anderungen der Umsatzsteuer, der Elektrizitatsabgabe oder der Gebrauchsabgabe berechtigten und
verpflichten First Energy NL AT zu einer entsprechenden Anpassung des vereinbarten Energiereises. Dies
gilt auch fir die Neueinfiihrung von Steuern, Abgaben, Zuschldgen und Férderverpflichtungen, welche die
Lieferung von elektrischer Energie betreffen. Anderungen von Entgelten aufgrund von Gesetzen, Verordnun-
gen oder behdrdlichen Entscheidungen, welche die Belieferung mit elektrischer Energie betreffen, werden ab
dem Tag und in dem AusmaB wirksam, die vom Gesetzgeber oder von der Behdrde festgesetzt sind. Diese
Anderungen werden dem Kunden durch ein an ihn adressiertes Schreiben oder auf dessen Wunsch elektro-
nisch mitgeteilt. Nicht im Energiepreis enthalten sind die an den 6rtlichen Netzbetreiber zu zahlenden Sys-
temnutzungstarife (vor allem Netznutzungsentgelt, Netzverlustentgelt, Messentgelt) samt Steuern, Gebiihren
und Abgaben und Férderbeitrdgen wie KWK-Pauschale, Okostrompauschale und Okostromférderbeitrag. Der
Kunde bleibt hinsichtlich dieser Entgelte Schuldner des Netzbetreibers. Diese zusétzlichen Bestandteile der
Energiekosten des Kunden sind daher — unabhéngig von deren Bestand/Hthe bei Vertragsabschluss — zu-
satzlich vom Kunden zu tragen. Informationen iber die jeweils giltigen Preise samt Steuern, Gebiihren und
Abgaben sind auf der Website von First Energy NL AT (www.erste-energie.at) abrufbar und kdnnen jederzeit
unentgeltlich angefordert werden.

6.2. First Energy NL AT ist gegeniiber Unternehmern iSd § 1 Abs. 1 Z 1 KSchG unter Einhaltung des Ver-
fahrens gemaB Punkt 6.4. berechtigt, bei einer Erhéhung ihrer Kosten fir die Beschaffung und den Vertrieb,
welche die Lieferung von elekirischer Energie betreffen (z.B. aufgrund einer Erhéhung der Einstandspreise
von elektrischer Energie), eine Anderung der vereinbarten Preise (Grundpreis, Arbeitspreis) nach billigem
Ermessen vorzunghmen.

6.3. Gegentiber Haushaltskunden ist First Energy NL AT unter Einhaltung des Verfahrens gemaB Punkt 6.4.
berechtigt, friihestens nach Ablauf von zwei Monaten ab Vertragsabschluss unter folgenden Voraussetzungen
eine Preisdnderung vornehmen:

a) Eine Anderung des vereinbarten Grundpreises fiir die Lieferung von elektrischer Energie ist zuléssig, wenn
die Indexzahl des von der Bundesanstalt Statistik Osterreich monatlich verlautbarten Verbraucherpreisindex
2015 (VP11 2015) oder eines an seine Stelle tretenden Index hoher ist als die Indexzahl des Ausgangswertes.
Ausgangswert fiir die Berechnung der Preiserhthung ist jeweils die im Zeitpunkt der Auflage des vom Kun-
den abgeschlossenen Tarifs oder sofern bereits eine Preisanderung nach dieser Bestimmung stattgefunden
hat — die im Monat nach dem Wirksamwerden der letzten Preisdnderung verlautbarte Indexzahl, wobei dem
Kunden das Datum der Auflage des Tarifs vor Vertragsabschluss bekannt gegeben wird und auch jederzeit
auf der Website von First Energy NL AT unter www.erste-energie.at abrufbar ist bzw. jederzeit kostenlos bei
First Energy NL AT angefordert werden kann.

b) Eine Anderung des vereinbarten Arbeitspreises fiir die Lieferung von elektrischer Energie ist ferner
zuldssig, wenn die Indexzahl des von der Osterreichischen Energieagentur auf der Website
www.energyagency.at veroffentlichten Strompreisindex (OSPI) hoher ist als die Indexzahl des Ausgangs-
wertes. Der OSPI wird nach einer standardisierten Methode und auf Basis der fiir den Osterreichischen
Strommarkt relevanten Notierung an der Handelsplattform der European Energy Exchange (EEX) berechnet.
Die Grundlage fiir den OSPI sind die Settlementpreise fiir die néchsten vier Quartale, die in den vergangen
neun Monaten verdffentlicht wurden. Sollte dieser Strompreisindex zukiinftig nicht mehr verlautbart werden
und auch kein anderer Index an seine Stelle treten, so wird eine diesem entsprechende Berechnungsmethode
fiir die Berechnung der Preiserhthung herangezogen. Ausgangswert fiir die Berechnung der Preiserhohung
ist jeweils die im Zeitpunkt der Auflage des vom Kunden abgeschlossenen Tarifs oder — sofern bereits eine
Preisénderung nach dieser Bestimmung stattgefunden hat — die im Monat nach dem Wirksamwerden der
letzten Preisdnderung verlautbarte Indexzahl, wobei dem Kunden das Datum der Auflage des Tarifs vor
Vertragsabschluss bekannt gegeben wird und auch jederzeit auf der Website von First Energy NL AT unter
www.erste-energie.at abrufbar ist bzw. jederzeit kostenlos bei First Energy NL AT angefordert werden kann.
Preisanderungen aufgrund von Anderungen der oben genannten Indizes (VPI 2015 und OSPI) diirfen
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maximal im AusmaB der jeweiligen Index-Steigerung erfolgen. Preisanderungen, die dem Kunden nicht oder
nicht im vollen AusmaB der jeweiligen Index-Steigerung mitgeteilt wurden, kdnnen dem Kunden auch noch
zu einem spéteren Zeitpunkt mit Wirkung fir die Zukunft mitgeteilt werden. Eine Preisdnderung aufgrund von
Anderungen der oben genannten Indizes (VPI 2015 und OSPI) kommt jedoch erst nach Ablauf einer allfdllig
vereinbarten Preisgarantie in Betracht. Preisdnderungen nach den vorgenannten Bestimmungen erfolgen
hdchstens zweimal pro Kalenderjahr.

¢) Eine Anderung der vereinbarten Preise (Grundpreis, Arbeitspreis) ist ferner zuléssig, wenn sich heraus-
stellt, dass die vom Kunden im Rahmen des Vertragsabschlusses bekannt gegebenen Umsténde (z.B Letzt-
jahresverbrauch) unrichtig waren oder sich diese Umsténde derart dndern, dass der abgeschlossene Tarif
nach seinen Tarifbedingungen auf den Kunden nicht (mehr) anwendbar ist. In diesem Fall ist First Energy NL
AT berechtigt, die Preise an einen flr den Kunden geeigneten Tarif, welcher dem vom Kunden gewdhlten Tarif
bestmdglich entspricht, anzupassen.

6.4. Uber Anderungen des Strompreises, die nicht aufgrund der Anderung oder Neueinfiihrung von Steu-
ern, Abgaben, Zuschldgen oder Forderverpflichtungen gemédB Punkt 6.1. vorgenommen werden, wird der
Kunde schriftlich in einem an ihn personlich gerichteten Schreiben oder auf dessen Wunsch elektronisch
verstndigt. Sollte der Kunde innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang der Anderungserkldrung beim
Kunden First Energy NL AT mitteilen, dass er die Anderung nicht akzeptiert, endet der Vertrag binnen einer
Frist von drei Monaten gerechnet ab Zugang der Anderungserkldrung beim Kunden, zum folgenden Monats-
letzten, wobei bis zur Beendigung des Vertrages die bisher vereinbarten Bedingungen bzw. der vereinbarte
Preis gelten. Widerspricht der Kunde innerhalb der Frist von einem Monat nicht, so erlangen die gednderten
Preise ab dem in der Anderungserkldrung bekannt gegebenen Zeitpunkt, der nicht vor dem Zeitpunkt der
Versendung der Anderungserklérung liegen darf, Wirksamkeit und der Vertrag wird zu den geénderten Be-
dingungen fortgesetzt.

6.5. First Energy NL AT stellt dem Kunden die Kosten fiir Rechnungsduplikate, Kontoausziige und auf
Kundenwunsch erstellte Zwischenabrechnungen geméR dem ,Preisblatt fiir Nebenleistungen” in Rechnung.

7. Haftung

7.1. Die Haftung jeder Partei fiir das eigene Verschulden oder jenes ihrer Erfiillungsgehilfen gegentiber der
anderen Partei ist mit folgenden Einschrdnkungen ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz
oder grobe Fahrldssigkeit herbeigeftinrt wurde. Diese Haftungsbeschrankung gilt nicht fiir Schaden aus einer
Verletzung von Leben, Kérper oder Gesundheit. Gegentiber Haushaltskunden haftet First Energy NL AT auch
bei leichter Fahrlassigkeit bis zu einem Hochstbetrag von EUR 1.500 pro Schadensfall, bei Personenschéden
unbeschrénkt. Soweit gesetzlich zuldssig wird die Haftung gegeniiber Unternehmern fiir Folgeschéden, ent-
gangenen Gewinn, Produktionsausféllen, Betriebsstillstand sowie fir alle mittelbaren Schéden ausgeschlos-
sen. Netzbetreiber sind weder Erfiillungs- noch Besorgungsgehilfen der Parteien. Schadenersatzanspriiche
von Unternehmern verjahren binnen einem Jahr ab Kenntnis.

7.2. Anspriiche wegen Schaden durch Unterbrechung oder bei UnregelmaBigkeiten in der Stromversorgung
sind, soweit es sich um Folgen einer Stdrung des Netzbetriebes einschlieBlich des Netzanschlusses handelt,
gegentiber dem Netzbetreiber nach den jeweils geltenden Regelungen geltend zu machen.

8. Vorzeitige Vertragsauflosung

8.1. Die Vertragsparteien sind berechtigt, den Vertrag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ohne Einhaltung
einer Kiindigungsfrist schriftlich oder — sofern eine aufrechte Zustimmung des Kunden zu elektronischen
Kommunikation vorliegt — per E-Mail oder formfrei iiber die Internetseite von First Energy NL AT mit so-
fortiger Wirkung vorzeitig aufzul6sen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Einleitung
eines Insolvenzverfahrens Gber das Vermdgen des Kunden mangels Masse/Vermdgens verweigert wird, bei
Nichtzahlung von falligen Rechnungsbetragen trotz erfolgtem qualifizierten Mahnprozess gemés § 82 Abs. 3
EIWOG 2010 (Mahnung mit Frist von 2 Wochen, eine weitere mit eingeschriebenem Brief erfolgte Mahnung
mit Frist von 2 Wochen inklusive der Androhung der Vertragsbeendigung und des Hinweises auf die mit
einer Abschaltung des Netzzuganges einhergehenden Kosten), sowie bei Kunden, die Unternehmer sind, bei
Vorliegen sonstiger Umsténde, die zu erheblichen Zweifeln an der Kreditwiirdigkeit und Zahlungsfahigkeit
berechtigen, sofern ein Insolvenzverfahren noch nicht eingeleitet wurde. First Energy NL AT informiert den
jeweiligen Netzbetreiber von der Einstellung der Energielieferung, welcher dann eine allfllige Trennung der
Netzverbindung (Abschaltung) zu vollziehen hat. Bei vorzeitiger, nicht von First Energy NL AT zu vertretender
Aufldsung des Vertrags werden allenfalls gewdhrte Boni, Gutscheine oder Rabatte gegenverrechnet. Wenn
iiber das Vermdgen des Kunden ein Insolvenzverfahren eroffnet wird, ist First Energy NL AT berechtigt, die
Weiterbelieferung von der Erlegung einer angemessenen Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung fir die
nach Erdffnung des Insolvenzverfahrens anfallenden Entgelte abhangig zu machen. Die Hohe der Sicher-
heitsleistung oder Vorauszahlung ermittelt sich analog der Regelung in Punkt 2. Der Kunde hat nach rechts-
kraftiger Authebung des Insolvenzverfahrens Anspruch auf Riickgabe einer geleisteten Sicherheitsleistung,
soweit kein Zahlungsverzug des Kunden eintritt. Die Sicherheitsleistung wird zinsbringend, zumindest mit
dem (iblichen Zinssatz fiir téglich fdllige Einlagen angelegt.

9.Kundendaten, Datenmanagement, Datenschutz, Verwendung von Viertelstundenwerten

9.1. Der Kunde ist verpflichtet, First Energy NL AT Uber Anderungen seiner Rechnungsanschrift, Bankver-
bindung oder andere fiir die Vertragsabwicklung erforderlichen Daten per Brief oder per E-Mail ohne Verzo-
gerung zu informieren. Schriftstiicke gelten als dem Kunden zugegangen, wenn sie an seine der First Energy
NL AT zuletzt bekannt gegebene Postadresse gesandt wurden.

9.2. Die Ubermittlung rechtsgeschatlicher Erklarungen per E-Mail ist bei erteilter Zustimmung des Kunden
zur elektronischen Kommunikation mit First Energy NL AT zuldssig. Sofern der Kunde einer elektronischen
Kommunikation zugestimmt hat, erfolgt mit Ausnahme der zweiten Mahnung gemdB § 82 Abs. 3 EIWOG 2010
die gesamte vertragliche Kommunikation zwischen der First Energy NL AT und dem Kunden ausschlieflich
elektronisch. In diesem Fall knnen insbesondere auch Mitteilungen betreffend Anderungen des Entgeltes
oder dieser Allgemeinen Bedingungen, die Ubermittlung von Teilbetragsvorschreibungen und Rechnungen,
Zahlungserinnerungen, Kontoinformationen, etc. auf elektronischem Wege an die vom Kunden bekannt ge-
gebene E-Mail-Adresse rechtswirksam erfolgen. Bei aufrechter Zustimmung hat der Kunde First Energy NL
AT die Anderung seiner E-Mail-Adresse bekannt zu geben. Elektronische Erkldrungen gelten als zugegangen,
wenn sie an die vom Kunden zuletzt bekannt gegebene E-Mail-Adresse gesendet wurden und unter gewshn-
lichen Umsténden abgerufen werden kénnen. Die Zustimmung zur elektronischen Kommunikation kann vom
Kunden jederzeit durch einseitige schriftliche Erkldrung per Brief oder E-Mail widerrufen werden.

9.3. Die perstnlichen Daten des Kunden unterliegen dem Datenschutz und werden von First Energy NL AT
entsprechend ihrer Datenschutzerkldrung, welche auf der Webseite von First Energy NL AT unter www.erste-
energie.at abrufbar ist bzw. jederzeit unentgeltlich angefordert werden kann, verarbeitet.

9.4. Fiir den Fall, dass bei Einbau eines intelligenten Messgerétes (Smart Meter) ein Vertrag die Auslesung
samt Verwendung von Viertelstundenwerten erfordert oder der Kunde seine Zustimmung zur Auslesung samt
Verwendung von Viertelstundenwerten unter Angabe deren Zwecks erteilt, wird der Kunde gemah § 84a
Abs. 3 EIWOG 2010 ausdriicklich darauf hingewiesen, dass mit Vertragsabschluss bzw. mit Erteilung der
Zustimmung die Datenverwendung zuldssig ist. In diesem Fall werden vom zustdndigen Netzbetreiber Ver-
brauchswerte in einem Intervall von einer Viertelstunde erhoben, an First Energy NL AT weitergegeben und
von dieser fir die Zwecke der Verrechnung und/oder der Verbrauchs- und Stromkosteninformation verwen-
det. Der Kunde hat jederzeit die Maglichkeit, seine Zustimmung zur Ubermittlung der Viertelstundenwerte zu
widerrufen. In diesem Fall ist auf eine Verrechnung, die nur die Auslesung von taglichen Verbrauchswerten
erfordert, umzustellen.

10. Grundversorgung

Haushaltskunden und Kleinunternehmen, die sich gegeniiber der First Energy NL AT schriftlich, per E-Mail
oder formfrei dber die Internetseite der First Energy NL AT auf die Grundversorgung berufen, werden zu die-
sen Allgemeinen Geschéftsbedingungen zu einem Grundversorgungstarif beliefert. Der Grundversorgungs-
tarif fiir Haushaltskunden darf nicht hther sein als jener Tarif, zu dem die gréBte Anzahl dieser Kunden von
First Energy NL AT im jeweiligen Landesgebiet beliefert werden. Der allgemeine Tarif der Grundversorgung
fiir Kleinunternehmen darf nicht hoher sein als jener Tarif, der gegeniiber vergleichbaren Kundengruppen im
jeweiligen Landesgebiet Anwendung findet. Die jeweiligen Tarife fiir Haushaltskunden oder Kleinunterneh-
men sind unter www.first-energy.at abrufbar oder kénnen bei First Energy NL AT telefonisch oder schriftlich
angefordert werden. First Energy NL AT ist berechtigt, fiir die Lieferung im Rahmen der Grundversorgung
eine Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung zu verlangen. Diese darf bei Haushaltskunden die Hohe einer
Teilbetragszahlung fiir einen Monat nicht ibersteigen. Gerat der Verbraucher wahrend 6 Monaten nicht in
weiteren Zahlungsverzug, so ist ihm die Sicherheitsleistung riickzuerstatten und von einer Vorauszahlung
abzusehen, solange nicht erneut ein Zahlungsverzug eintritt. Im Ubrigen gelten fir die Grundversorgung die
jeweiligen landesgesetzlichen Bestimmungen. Bei Berufung von Haushaltskunden und Kleinunternehmen
auf die Pflicht zur Grundversorgung sind Netzbetreiber, unbeschadet bis zu diesem Zeitpunkt vorhandener
Zahlungsriickstédnde, zur Netzdienstleistung verpflichtet. Verpflichtet sich der Kunde in der Grundversorgung
zu einer Vorauszahlung mit Prepayment-Zahlung fir kiinftige Netznutzung und Energielieferung, um einer
Netzabschaltung zu entgehen, wird First Energy NL AT die fiir die Einrichtung der Prepayment-Zahlung not-
wendigen Informationen dem Netzbetreiber zeitgerecht tibermitteln. Eine im Rahmen der Grundversorgung
eingerichtete Prepayment-Funktion ist auf Kundenwunsch durch den Netzbetreiber zu deaktivieren, wenn
der Kunde seine im Rahmen der Grundversorgung angefallenen Zahlungsriickstande bei First Energy NL AT
und beim Netzbetreiber beglichen hat oder wenn ein sonstiges schuldbefreiendes Ereignis eingetreten ist.

11. Beschwerdemaglichkeit

11.1. Bei Beschwerden steht dem Kunden die Serviceline unter Tel. 0800 998 888 zur Verfiigung.
Unbeschadet der Zustandigkeit anderer Behdrden oder der ordentlichen Gerichte ist der Kunde berechtigt,
bei Streit oder Beschwerdefallen die Energie-Control Austria anzurufen. Nahere Informationen dartiber finden
sich unter www.e-control.at.

11.2. Haushaltskunden haben die Mdglichkeit, (iber die Online-Streitbeilegungs-Plattform (0S-Plattform)
der Europdischen Union kostenlose Hilfestellung fiir die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem
Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen tber die Verfahren an den Ver-
braucherschlichtungsstellen in der Européischen Union zu erhalten. Die OS-Plattform kann unter folgendem
Link aufgerufen werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr

12. Anderungen der AGB

First Energy NL AT ist berechtigt, diese AGB nach Mafgabe dieser Bestimmung anzupassen oder zu er-
gdnzen, sofern dies aufgrund von Anderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z. B.
EIWOG 2010, Marktregeln, héchstgerichtliche Judikatur und Spruchpraxis) notwendig wird, um allenfalls
entstandene oder aufgedeckte Liicken zu schlieBen, Schwierigkeiten bei der Durchfiihrung des Vertrages
zu beseitigen oder das urspriingliche Verhdltnis zwischen Leistung und Gegenleistung wiederherzustellen.
Durch diese Anderung darf die Hauptleistungspflicht von First Energy NL AT nicht gedndert werden. An-
derungen der AGB werden dem Kunden schriftlich oder — sofern eine aufrechte Zustimmung des Kunden
zur elektronischen Kommunikation mit First Energy NL AT vorliegt — per E-Mail an die vom Kunden zuletzt
bekannt gegebene E-Mail-Adresse unter gleichzeitiger Vornahme einer Anderungskiindigung durch First
Energy NL AT mitgeteilt. Sollte der Kunde innerhalb von einem Monat ab Versténdigung des Kunden First
Energy NL AT per Brief oder per E-Mail mitteilen, dass er die Anderung nicht akzeptiert, so endet der Vertrag
an dem einer Frist von drei Monaten ab Zugang des Widerspruchs folgenden Monatsletzten. Widerspricht der
Kunde innerhalb dieser Frist nicht, so erlangen die neuen AGB zu dem in der Mitteilung bekannt gegebenen
Zeitpunkt, der nicht vor dem Zeitpunkt der Versendung der Mitteilung liegen darf, Wirksamkeit. Der Kunde
wird auf die Bedeutung seines Verhaltens sowie auf die eintretenden Rechtsfolgen in der Mitteilung gesondert
hingewiesen. Fiir den Fall des Widerspruchs ist der Kunde jedoch weiterhin verpflichtet, sémtliche bis zur
Beendigung des Vertrags entstehenden Verpflichtungen zu erfiillen.

13. Ubertragung des Vertrages an Dritte, Gerichtsstand, anwendbares Recht,
Schlussbestimmungen

13.1. Beabsichtigt die First Energy NL AT, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf Dritte zu tiber-
tragen, wird sie dies dem Kunden schriftlich an die zuletzt bekannt gegebene Adresse zur Kenntnis bringen.
Sofern der Kunde der Ubertragung der Rechte und Pflichten nicht innerhalb einer Frist von drei Wochen ab
Zugang der Information schriftlich widerspricht, wird nach Ablauf dieser Frist die Ubertragung wirksam.
Widerspricht der Kunde der Ubertragung der Rechte und Pflichten binnen einer Frist von drei Wochen ab
Zugang der schriftlichen Mitteilung der First Energy NL AT, gilt der Stromlieferungsvertrag zu dem nach
einer Frist von drei Monaten folgenden Monatsletzten als gektindigt, wobei die Frist ab dem Zeitpunkt des
Zugangs der Widerspruchserkldrung gerechnet wird. First Energy NL AT wird den Kunden in der schriftlichen
Mitteilung auf die Bedeutung seines Verhaltens besonders hinweisen.

13.2. Ein Wechsel in der Person des Kunden ist der First Energy NL AT unverziiglich mitzuteilen. Tritt ein
Dritter in die Rechte und Pflichten des Kunden ein, ist die Zustimmung der First Energy NL AT erforderlich,
die sie jedoch nur aus wichtigem Grund verweigern darf. Erfolgt der Vertragseintritt wahrend eines Abrech-
nungszeitraumes ohne Versténdigung der First Energy NL AT, so haften der bisherige Kunde und der neue
Kunde zur ungeteilten Hand fiir die Verbindlichkeiten aus diesem Abrechnungszeitraum.

13.3. Gerichtsstand fiir sémtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das fiir Wien Innere Stadt sachlich
zustandige Gericht; fir Klagen gegen Haushaltskunden gilt der Gerichtsstand des Wohnsitzes, des gewthn-
lichen Aufenthalts oder des Ortes der Beschaftigung gemaf § 14 KSchG.

13.4. Auf diese AGB und den Vertrag ist ausschlieBlich materielles Gsterreichisches Recht anzuwenden, nicht
jedoch die Bestimmungen des UN-Kaufrechts und der nicht zwingenden Verweisungsnormen des internatio-
nalen Privatrechts; Weiter bzw. Riickverweisungen sind ausgeschlossen.

13.5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB/Vertrags den geltenden Marktregeln der Energie-Control
Austria widersprechen oder die AGB/Vertrag keine entsprechenden Regelungen enthalten, gilt —auBer gegen-
(iber Haushaltskunden — jene Regelung als vereinbart, die den giiltigen Marktregeln am besten entspricht.
Sollte eine Bestimmung dieser AGB/Vertrags unwirksam oder undurchfiihrbar sein/werden, so wird der (ib-
rigen Teil dieser AGB/Vertrags davon nicht berihrt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchfiihrbaren
Bestimmung tritt — auBer bei Haushaltskunden — eine wirksame oder durchfiihrbare Bestimmung, die der
unwirksamen oder undurchfiihrbaren in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am néchsten kommt.

AGB, giiltig ab 1. Mérz 2020

Stand: 20210909



	Vertragspartner ID: 
	Neubezug: Off
	Lieferantenwechsel: Off
	Zahlungsart Sepa-Lastschriftmandat: Off
	Zahlungsart Überweisung: Off
	Zahlungsart Überweisung 1: Off
	Zahlungsmodalitäten Vorname: 
	Derzeitige Lieferart bei Lieferantenwechsel: 
	Auftragserteilung Ort und Datum: 
	Zahlungsmodalitäten: Ort und Datum: 
	Zahlungsmodalitäten Name: 
	Rechnungsdaen Straße: 
	Rechnungsdaten Hausnummer: 
	Rechnungsdaten Siege: 
	Rechnungsdaten Stock: 
	Rechnungsdaten Tür: 
	Rechnungsdaten PLZ: 
	Zählernummer : 
	Jahresverbrauch 1: 
	Jahresverbrauch 2: 
	Rechnungsdaten Ort: 
	Rechnungsdaten Ansprechpartner: 
	Kundendaten Frau 2: Off
	Kundendaten Herr 2: Off
	Kundendaten Familie 2: Off
	Kundendaten Titel 2: 
	Kundendaten Vorname 2: 
	Kundendaten Nachname 2: 
	Kundendaten Straße 2: 
	Kundendaten Hausnummer 2: 
	Kundendaten Siege 2: 
	Kundendaten Stock 2: 
	Kundendaten Tür 2: 
	Kundendaten PLZ 2: 
	Kundendaten Ort 2: 
	Kundendaten E-Mail 2: 
	Kundendaten Telefonnummer 2: 
	Kundendaten Firmenname: 
	Kontaktart per Kommunikation & Rechnung per E-Mai 2: Off
	Kontaktart per Kommunikation & Rechnung per Post 2: Off
	IBAN 2: 
	IBAN 3: 
	IBAN 4: 
	IBAN 5: 
	IBAN 6: 
	Anlagedaten Zählernummer 1: 
	Anlagedaten Zählernummer 3: 
	Anlagedaten Zählernummer 2: 
	Anlagedaten Zählernummer 4: 
	UID: 
	Kundendaten Geburtsdatum Tag 2: 
	Kundendaten Geburtsdatum Monat 4: 
	Kundendaten Jahr 6: 
	Lieferbeginn Jahr: 
	Lieferbeginn Monat: 
	Lieferbeginn Tag: 


